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Im Zuge einer Bevölkerungsanalyse des 
konfessionell gemischten Ortes Westheim bei 
Haßfurt wurde im Jahr 2008 ein Familien­
buch der evangelischen Gemeinde veröffent­
licht, das den Zeitraum von 1650 bis 1900 
umfaßt.1 In der Folgezeit wurde im Rahmen 
einer Magisterarbeit an der Universität Bam­
berg der protestantische Bevölkerungsteil in 
seinem Verhalten auf verschiedenen Ebenen 
mit seinem katholischen Pendant im Ort ver­
glichen, wobei gleichzeitig die Vorbereitun­
gen zu einem Familienbuch der katholischen 
Gemeinde getroffen wurden.2 Ein Untersu­
chungsmerkmal war dabei das Heiratsverhal­
ten und diesbezüglich speziell der Umgang 
mit inzestuösen Beziehungen, für die das 
ländlich geprägte Franken und seine ,Mist- 
haufen‘ bis heute sprichwörtlich bekannt sind. 
Doch entspricht die lose Heiratspolitik länd­
licher Gebiete der Frühen Neuzeit tatsächlich 
der historischen Wirklichkeit? Gerade zu Be­
ginn dieses Jahres geriet diese Thematik auf 
Bundesebene erneut in den Brennpunkt des 
politischen Interesses, als die Verabschiedung 
eines neuen Inzestgesetzes anstand, was in 
den Medien und der Bevölkerung für kontro­
verse Diskussionen sorgte. Die vorliegende 
Mikrostudie über den unterfränkischen Ort 
Westheim versucht, diesbezüglich einen Ein­
blick aus historischer Perspektive zu vermit­
teln und eine Frage auf die Antwort zu geben, 
wie der Sonderfall der Verwandtenehe früher 
gehandhabt wurde.

Zunächst zur räumlich-konfessionellen 
Komponente des Heiratsverhaltens: Nahezu 
die Gesamtheit aller Eheschließungen im Un­
tersuchungsort und -zeitraum fand zwischen 
Angehörigen derselben Konfession statt; Ka­
tholiken heirateten Katholiken und Prote­
stanten heirateten Protestanten. Hier ist aller­
dings ein besonderer Umstand zu erwähnen: 
Die protestantische Gemeinde Westheims 
war, abgesehen vom Nachbarort Eschenau, 
von einem nahezu ausschließlich katholischen 
Umland umgeben. Bis zum Abschluß der 

Gegenreformation Ende des 17. Jahrhunderts 
diente Westheim mit insgesamt ca. 35 aus 
diesem Grund geschlossenen Eheschließun­
gen als Auffangstation und Heiratsbörse für 
protestantische Glaubensflüchtlinge aus dem 
katholischen Umland. Um 1700 waren die 
umliegenden Ortschaften, allen voran Knetz­
gau sowie Ober- und Unterschwappach, voll­
ständig zum Alten Glauben zurückgeführt 
worden. Der Oberschwappacher Pfarrer ver­
meldete beim Tod der Margaretha Feuerlein 
am 18. Februar 1699 stolz, das mit ihr die 
,/emina ultima Lutherana“, also die letzte 
lutherische Frau, gestorben sei.3 Somit fielen 
zur Jahrhundertwende auch diese Orte für 
heiratswillige Westheimer Protestanten weg: 
In den folgenden Jahrhunderten heirateten 
aus dem direkten Umland nur noch Katholi­
ken nach Westheim und zwar wiederum aus­
schließlich katholische Ehepartner.

Die nächsten evangelischen Gebiete lagen 
in der für das 17. und 18. Jahrhundert nur mit 
gewissem Aufwand zurücklegbaren Entfer­
nung von durchschnittlich 15 bis 20 Kilome­
tern. Es waren dies im Westen das Gebiet der 
Freien Reichsstadt Schweinfurt mit den 
Reichsdörfern Gochsheim und Sennfeld, im 
Norden die sächsische Enklave des Amtes 
Königsberg und im Süden das Territorium 
der Grafen von Castell. Zu all diesen Gebie­
ten mußten beachtliche Entfernungen zu­
rückgelegt werden. Schon allein aus diesem 
Grund scheint es nur zu verständlich, daß sich 
die Westheimer Protestanten vor allem inner­
halb des heimatlichen Ortes und im Nachbar­
ort Eschenau, mit dem bis ins 20. Jahrhundert 
ausgeprägte verwandtschaftliche Beziehun­
gen unterhalten wurden, nach Ehepartnern 
umsahen.

Die Tatsache, daß die evangelischen West­
heimer Familien im Laufe des 18. Jahrhun­
derts eine enorme Bereitschaft entwickelten, 
sich vor allem im eigenen Heimatort nach 
Ehepartnern umzusehen, hatte in einem recht
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Abb. 1 : Die Rekrutierungsgebiete Westheimer Ehepartner, 1650-1750.

überschaubaren Dorf wie dem Untersu­
chungsort naturgemäß zur Folge, daß man 
schnell an die Grenzen des noch nicht ver­
wandten ,Genpools‘ stieß. Zwar zeichnet sich 
ein regelrechter Boom von Verwandtenehen 
erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums 
ab, ein erster Fall ist jedoch sogar schon vor 
Beginn der Westheimer Kirchenbücher im 
Jahr 1650 bekannt.4 Es handelt sich dabei um 
einen Zufallsfund in den evangelischen Ma­
trikeln des ca. 25 km entfernten Ortes Zei- 
litzheim, wo der Westheimer Hans Hauck (L) 
1645 die Cousine seines Vaters, Anna Neubert 
aus Dampfach, heiratete.5 Der Grund für die 
weit entfernt stattfindende Hochzeit mag nicht 

in der Unerhörtheit des Aktes gelegen haben, 
wie man im ersten Moment vermuten könnte, 
sondern in den in Westheim herrschenden 
Kriegs- und Konfessionswirren: Die Pfarrei 
Westheim war damals nicht besetzt und der 
evangelische Pfarrer Johann Wilhelm Haas 
geflüchtet.

Eine Verwandtenheirat aus dem Jahr 1695 
zeigt jedoch, daß es im 17. Jahrhundert durch­
aus als skandalös galt, wenn sehr nahe Ver­
wandte den Bund der Ehe schlossen. Michael 
Fräs wurde mit seiner Cousine Anna Fräs ge­
traut, „nachdem Sie wegen begangener blut- 
schand es bey nahmhaffier Straff erhalten“ 
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hatten.6 Während das 1692 vorehelich gebo­
rene Kind der beiden, Johannes Gervasius 
Fräs, als „Hurenkind, so sie mit Ihren vetter 
Michel Fräsen in Unzucht erzeuget“, be­
zeichnet wird, wird bei den Taufeinträgen der 
folgenden ehelich geborenen Kinder die un­
gewöhnliche Beziehung der beiden Eltern al­
lerdings mit keinem Wort mehr erwähnt.7 Hier 
lag der Akzent also mehr auf dem Skandal der 
unehelichen sexuellen Beziehung als auf dem 
nahen Grad der Verwandtschaft.

Im Laufe der Zeit wurde die Verwandtenehe 
vollkommen akzeptiert.8 Auch Hans Haucks 
Urenkel Hans (IV.) heiratete 1735 seine Groß­
cousine Anna Barbara Rothaupt, ohne daß 
dies jedoch im Kirchenbuch in irgendeiner 
Form Erwähnung gefunden hätte. Solche 
Konstellationen lassen sich in Westheim oft 
nur über die gründliche Zusammenschau von 
Verwandtschaftsverhältnissen erkennen.9 Es 
handelte sich inzwischen offensichtlich um 
einen nicht ungewöhnlichen, nicht zu ahn­
denden und daher nicht erwähnenswerten Akt.

Auch Anna Barbara Rothaupts Schwester 
Dorothea hatte mit ihrem Cousin Johann 
Georg Burckhardt ein Jahr zuvor einen nahen 
Verwandten geheiratet. Bei dieser Heirat fan­
den die verwandtschaftlichen Umstände al­
lerdings Niederschlag im Kirchenbuch, wenn 
auch auf recht neutrale Art und Weise, „wei­
len sie leiblich Geschwister Kind“ waren, und 
somit nur „nach vorher erlangter dispensation 
von //oc/7/[ürstlicher] Herrschafft“, also mit 
einer Erlaubnis ihres Grundherrn, getraut wer­
den konnten.10 Der skandalöse Charakter, der 
noch im Jahrhundert zuvor in der Formulie­
rung der „blutschand“ anklingt, ist hier bereits 
verschwunden. Heirat von Geschwisterkin­
dern war - als zu nahe Verwandtschaft - zwar 
grundsätzlich immer noch nicht gestattet, 
konnte allerdings durch einem entsprechen­
den Antrag bei der Herrschaft leicht gestattet 
werden."

Mit den Familien Hauck, Rothaupt und 
Burckhardt sind die Hauptvertreter dieses fa- 
milienintemen Heiratsverhaltens in Westheim 
bereits genannt, die eine besondere Neigung 
untereinander zu heiraten aufwiesen und an­
scheinend alles taten, um „genealogisch un­
ter sich zu bleiben“.12 Es handelte sich dabei 
nicht etwa um dörfliche Außenseiter, die nur 

in ihrem eigenen familiären Kreis Heirats­
partner gefunden hätten, sondern um altein­
gesessene Familien aus der politischen und 
wirtschaftlichen Elite des Dorfes.13 Es liegt 
daher nahe, die Ursachen für dieses Phäno­
men im ökonomischen Bereich zu suchen. 
Gerade in Zeiten einer zunehmenden Knapp­
heit der Bodenressourcen wurden vermehrt 
Verwandtschaftsehen geschlossen. Besonders 
in Gebieten mit Realteilung, wo alle Kinder 
mehr oder weniger gleichberechtigt erbten, 
bot sich diese Praxis an, um die Zerstückelung 
des Familienbesitzes so gut wie möglich zu 
verhindern.14 Durch dieses Untereinander- 
verwandtsein bildeten sich dörfliche, aber 
auch noch kleinere „ Gesellschaftsinseln “ wie 
bei den drei genannten Familien heraus.15 
Auch handelt es sich dabei nicht um ein aus­
schließlich ländliches Verhaltensmuster: Ein 
gutes Beispiel für exklusive und abgeschottete 
Kreise in der städtischen Gesellschaft sind 
für die Frühe Neuzeit die Patriziate von Städ­
ten wie Nürnberg, bei denen die Abkapse­
lung innerhalb bestimmter Verwandtschafts­
kreise schon im 14. Jahrhundert einsetzte und 
sich auf bis zu 80 Prozent belief.16

Exemplarisch soll noch einmal die Ge­
schichte der Familie Hauck näher und über 
den Untersuchungszeitraum hinaus betrachtet 
werden, also bis hinein in eine Phase, die von 
zunehmender Enttabuisierung von Eheschlie­
ßungen und damit von sexuellen Beziehungen 
in der nahen Verwandtschaft geprägt war.17 
Denn erst nach 1750, nach dem Aufspalten 
der Familie Hauck in zwei Linien, häufte sich 
das wiederholte Knüpfen oder Verstärken von 
bereits bestehenden Verwandtschaftsbezie­
hungen. Dies diente der Aufrechterhaltung 
und Intensivierung der Bande zwischen bei­
den Linien und dem Erhalt des Familienver­
mögens. Eine Tochter aus der Familie zu ge­
ben, war stets eine teure, oft einseitige Ange­
legenheit. Die einzige materiell vorteilhafte 
Option, auf die man dabei hoffen konnte, war 
die, daß bei Kinderlosigkeit einer solchen 
Tochter Aussicht auf das von ihr an die Fa­
milie zurückfallende Erbe bestand.18 Sicherer 
war es allemal, gar nicht erst allzu viele Nach­
kommen zu ,produzieren‘ und Töchter inner­
halb des eigenen Verwandtschaftsgefüges un­
terzubringen. So heiratete Johann Nicolaus 
Hauck im Jahr 1767 seine Cousine Anna Eli-
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Abb. 2: Endogamie. Die Westheimer Familie Hauck

sabeth, die Tochter seines Onkels, des Metz­
germeisters und Gastwirts Johann Michael 
Hauck, die nach seinem Tod 1774 ein zweites 
Mal heiratete, und zwar wiederum in der ei­
genen Familie, nämlich ihren Cousin Johann 
Nicolaus Wagner.19 Auch Anna Elisabeths 
Bruder Johann Georg heiratete 1779 mit Bar­
bara Rothaupt eine Cousine; beider Tochter 
Anna Maria wurde 1801 wiederum von ihrem 
Cousin Georg Andreas Weinig zum Altar ge­
führt. Anna Elisabeths Sohn Johann Michael 
Hauck (II.) heiratete 1812 seine Großcousine 
Maria Dorothea Hauck. Auffallend ist bei die­
ser Eheschließung auch das verhältnismäßig 
hohe Alter des männlichen Ehepartners: Der 
Bräutigam stand zum Zeitpunkt der Ehe­
schließung wenige Tage vor seinem 41. Ge­
burtstag. Die Ehe blieb im übrigen kinderlos.

Der durch die beschriebene Konstellation 
eintretende „Schrumpfungsprozeß von Ver­
wandtschaft“20 und der damit einhergehende

Joh. Michael 
Metzger & Wirt

L

Ahnenverlust sorgte anderer­
seits auch für eine „ Verdich­
tung des Erbstroms durch In­
einanderheiraten“ ß Ehe­
schließungen in der eigenen 
Verwandtschaft waren offen­
sichtlich vor allem durch den 
allgemeinen Wunsch moti­
viert, das Vermögen inner­
halb einer mehr oder weniger 
großen Gemeinschaft oder 
Gruppe von Verwandten zu 
halten,22 einem Wunsch also, 
der in den dörflichen Unter­
schichten in Ermangelung er­
wähnenswerten Eigentums 
keine Rolle spielen konnte. 
Hier war man als Tagelöh­
ner, Knecht oder Magd oh­
nehin räumlich flexibler und 
mobiler: Man hatte keine ei­
genen landwirtschaftlichen 
Güter und somit ,nichts zu 
verlieren4 und konnte bzw. 
mußte mögliche Ehepartner 
nach anderen Kriterien aus­
wählen.

Die auf genealogischen 
Grundlagen basierende wirt­
schaftliche und die damit ein­
hergehende politische Vet­

ternwirtschaft4 schilderte der Egolsheimer 
Emigrant Jacob Hampf, der 1817 nach Ame­
rika auswanderte und beklagte, daß der Bür­
germeister und der Schultheiß seines Hei­
matortes zusammenhielten, weil sie Cousins 
seien, und daß die Gemeinderäte sie unter­
stützten, weil sie alle miteinander verwandt 
seien.23 Hier kommt die Funktion von Ver­
wandtschaft als Ordnungselement und ihre 
politische Dimension klar zum Ausdruck: 
Nicht nur politische Macht, Vermögen und 
Status von Einzelpersonen waren für die Zu­
gehörigkeit zu Führungsgruppen ausschlag­
gebend, sondern auch die teilweise hoch­
komplexen Beziehungssysteme zwischen ih­
ren Mitgliedern.24 Durch die oft als Vettern­
wirtschaft4 bezeichnete Kooperation mit en­
gen Blutsverwandten schufen die Familien 
aus der Obrigkeit des Dorfes nicht nur ein 
neues politisches System, mit dem sie die 
wichtigsten Ressourcen und Ämter der Ge­
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meinde kontrollierten, sondern beeinflußten 
auch die Beziehungen zum Grundherrn, vor 
allem durch die generationenlange Weiter­
gabe von wichtigen Ämtern in den gleichen 
Familien.25

Im Vergleich der Bevölkerungsaufstellun­
gen von 1700 und 1750 zeichnet sich zumin­
dest auf evangelischer Seite der klare Trend 
hin zur Verwandtenehe ab: Während im Jahr 
1700 auf evangelischer Seite mit den „in blut- 
schand“\ete\mgtex\ Michael und Anna Fräs 
nur ein entsprechendes Paar bekannt ist, sind 
es 1750 schon drei. Außerdem muß man da­
von ausgehen, daß aufgrund des späten Ein­
setzens der Kirchenbücher nicht alle Ver­
wandtschaftsverhältnisse bis ins Detail be­
kannt sind.

Auf katholischer Seite ist zwischen 1700 
und 1750 nur ein einziger Fall eines in nahem 
Grad verwandten Ehepaares nachweisbar. Das 
Paar mußte jedoch eine Heiratsgenehmigung 
von allerhöchster kirchlicher Instanz einholen: 
„obtinuerunt dispensatione Summo pontifice 
jnnocentio 13tio.íí2e Papst Innozenz XIII. be­
ziehungsweise die Kurie in Rom mußte also 
die entsprechende Genehmigung ausstellen.

Seit dem Konzil von Trient (1545-1563) 
war die Ehegesetzgebung der römischen Kir­
che um ein vielfaches ausgeprägter und kom­
plexer als auf evangelischer Seite, indem das 
kanonische Recht Blutsverwandtschaft und 
Schwägerschaft gleichgesetzt und mit Ehe­
verboten belegt hatte. Auch in der katholi­
schen Kirche konnte man Dispensen erhalten, 
um die Verbote zu umgehen. Affinitätsdis­
pensen (bzgl. des 3. und 4. Verwandtschafts­
grades) wurden allerdings leichter erteilt als 
Konsanguinitätsdispensen (im Falle sehr na­
her Verwandtschaft), die, wie bereits darge­
stellt, unter Lutheranern problemlos gewährt 
wurden.27 Ein ganzes Bündel an aufschieben­
den und trennenden Ehehindemissen entstand 
zudem durch das System der geistigen, im 
Patenamt begründeten Verwandtschaft, das 
sich schon im 5. und 6. Jahrhundert auszu­
prägen begann,28 während in der Bibel die 
Thematik der Verwandtenheirat verschwin­
dend gering behandelt wird.29

Auf dem Konzil von Trient wurde die Hei­
rat zwischen Verwandten verboten, wobei die 

Verwandtschaftsgrade näher definiert wur­
den.30 Diese Hindernisse engten den Kreis 
der möglichen Ehepartner innerhalb des Dorfs 
für Katholiken sehr ein. Sie zwangen heirats­
willige Katholiken, sich einen Ehepartner von 
außerhalb zu suchen und wirkten so einem en- 
dogamen Heiratsverhalten und damit einer 
genetischen Abkapselung der katholischen 
Ortsgemeinde entgegen.31 Die Dispensen, also 
Heiratsgenehmigungen, die erteilt wurden, 
sind jedoch genauer zu untersuchen, da sie 
meist auf geistiger Verwandtschaft beruhten. 
Einen wirklich auf Blutsverwandtschaft ba­
sierenden Fall gab es mit dem päpstlich ab­
solvierten Fall von 1722 nur ein einziges Mal. 
Katholiken, die somit von Seiten der Kirche 
einer wesentlich rigideren Heirats- und In­
zestkontrolle ausgesetzt waren, waren außer­
dem aufgrund herrschaftspolitischer und be­
völkerungsgeschichtlicher Entwicklungen in 
Westheims vermögender Oberschicht weniger 
stark vertreten als Protestanten.32 Sie waren 
somit in doppeltem Sinn weniger anfällig für 
familieninterne Heiratspolitik.

Abseits von verwandtschaftlichen Graden 
existierten weitere Ehebeschränkungen für 
beide Konfessionen, auf die hier ergänzend 
verwiesen werden soll: Neben den gesetzlich 
verankerten Mitsprache- und Einspruchs­
rechten der Erziehungsberechtigten, denen 
sogar ein Entscheidungsrecht zukommen 
konnte, bildete sich in Form des von der For­
schung so genannten politischen Ehekon­
senses4 eine obrigkeitliche Heiratsbeschrän­
kung heraus.33 Vom Konzept her eng mit der 
Armenfürsorge verknüpft, war der politische 
Ehekonsens jenes Instrument, das auf kom­
munaler Ebene garantieren sollte, daß nur 
jene Paare heirateten, die auch über Besitz 
oder ausreichendes Einkommen verfügten, 
um die entstehende Familie auch versorgen 
und ernähren zu können. Durch diese restrik­
tive Ehegesetzgebung war ein großer Teil der 
ärmeren Bevölkerung von der Eheschließung 
und Familiengründung ausgeschlossen bzw. 
mußte sie zeitlich hinausschieben. Auf diese 
Weise versuchten die Kommunen, die Zahl 
der Armen und potentiellen Fürsorgeempfän­
ger möglichst niedrig zu halten und eine stär­
kere Beanspruchung der Gemein oder All­
mende von Seiten zahlreicher Mittelloser zu 
vermeiden.34 Die Konsequenz war hingegen 
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das Gegenteil: Neben dem Anstieg des durch­
schnittlichen Heiratsalters zwischen 1700 und 
1900, bei Männern wie bei Frauen, stiegen 
auch die Geburtenraten unehelicher Kinder 
an, die die mittellose Unterschicht, die man ei­
gentlich hatte kontrollieren und in ihren Gren­
zen hatte halten wollen, nur noch anwachsen 
ließ.35 Erst nach 1860 erfolgte eine allmähli­
che Liberalisierung der politischen Ehebe­
schränkungen, in Bayern sogar erst nach dem 
Ersten Weltkrieg.36 Direkten Einfluß auf ein 
inzestuöses Heiratsverhalten der Bevölkerung 
hatten diese vor allem auf wirtschaftlichen 
Prinzipien beruhenden staatlichen Reglemen­
tierungen hingegen nicht.

Es wird zusammenfassend ersichtlich, daß 
der Wille zur Schließung von Verwandten­
ehen nicht in sich selbst begründet war, son­
dern von den verschiedensten äußeren, näm­
lich ökonomisch-politischen, religiös-konfes­
sionellen und räumlichen Faktoren in unter­
schiedlichem Grad beeinflußt war. Im herr­
schaftlich sehr kleinräumigen - oder positiv 
formuliert: abwechslungsreichen - Gebiet 
Frankens, das einem Fleckenteppich glich 
(territorium non clausum), auf dem nicht nur 
an jeder Orts- und Flurgrenze, sondern wie am 
Westheimer Beispiel sogar - um bei der ein­
leitenden Metapher zu bleiben - hinter jedem 
Misthaufen eine Herrschafts- und Konfessi­
onslinie lauern konnte, waren diese abgren­
zenden Elemente besonders wirksam. Sie 
führten an vielen Stellen zu herrschaftlicher 
und konfessioneller Verinselung und zum 
Rückzug in den eigenen Heimatort, wenn es 
um die Suche nach geeigneten Heiratspart­
nern ging, die durch diese Grenzen teilweise 
ziemlich erschwert wurde. Unterstützt wurde 
diese Tendenz hin zur eigenen Verwandtschaft 
von dem Wunsch, den lokalen Besitz, vor al­
lem an Immobilien, Grund und Boden, mög­
lichst in der Familie zu erhalten und zu ver­
mehren. Auf der anderen Seite bürgerte sich 
im Zuge der Trennung der Kirche in zwei 
Konfessionen, die katholische und die evan­
gelische, eine grundlegend unterschiedliche 
Handhabung inzestuöser Beziehungen ein, 
die in Westheim Hand in Hand mit den auf­
gezeigten politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen verlief. Die vorliegende Mi­
krostudie, die sich nur auf einen Ort konzen­
triert, kann im Bezug auf dieses Phänomen 

nur als Einzelbeispiel gelten, wird aber durch 
die Untersuchungen anderer süddeutscher und 
angrenzender Gebiete sowie auch anderer Be­
völkerungsschichten weitgehend bestätigt und 
kann daher als exemplarisch gelten.37

Das Zeitalter der Aufklärung und schließ­
lich der Industrialisierung und des Ausbaus 
der Verkehrswege im 19. Jahrhundert, das im 
ländlichen Bereich mit gewisser zeitlicher 
Verzögerung einsetzte, brachte nicht nur eine 
Öffnung nach außen, auch hin zu weiter ent­
legenen und zunehmend leichter erreichbaren 
Regionen, mit sich. Die hinlänglich bekann­
ten Konsequenzen von inzestuösen Bezie­
hungen erfuhren durch Medizin und Verer­
bungslehre eine wissenschaftliche Unter­
mauerung: Als Folge dessen setzte eine neue 
Phase der Intoleranz gegenüber den als rück­
ständig und für die Nachkommen als gene­
tisch gefährlich gebrandmarkten intimen Be­
ziehungen von Verwandten ein. Die wach­
sende Mobilität und die gesellschaftliche Äch­
tung inzestuöser Sexualität der Neuzeit sorg­
ten schließlich dafür, daß sie heute in der eu­
ropäischen Gesellschaft auf einen verschwin­
dend geringen Prozentsatz zusammenge­
schrumpft ist und, zumindest in der westli­
chen Welt, nahezu als ein Relikt der Vergan­
genheit gelten kann. Die Reise über den Mist­
haufen - mag sie auch noch so bequem und 
kurz gewesen sein - scheint ein Ende gefun­
den zu haben, zumindest in Bezug auf die 
Ursachen, die in der Vergangenheit dafür aus­
schlaggebend waren: Der Wunsch nach Er­
haltung der heimischen Güter und das Pro­
blem mangelnder Mobilität spielen in unserer 
westlichen Gesellschaft für inzestuöse Bezie­
hungen und Heiraten kaum mehr eine Rolle; 
es sind heute wohl hauptsächlich emotionale 
Gründe, die die Partnerwahl bestimmen. Un­
ter anderen Vorzeichen existieren intime Be­
ziehungen unter nahen Verwandten aber in 
jedem Fall auch heute noch, wenn auch in ge­
ringerem Umfang - das beweist die Notwen­
digkeit ihrer gesetzlichen Regelung. Wie im­
mer man diese Form von Beziehungen auch 
beurteilen mag: Mit der nahezu routinierten 
und ausgeklügelten Geschäftsmäßigkeit der 
Vergangenheit haben sie nichts mehr zu tun. 
Wer sich heutzutage zur Partnerschaft mit ei­
nem nahen Verwandten entschließt, sich dazu 
bekennt und sich dadurch der öffentlichen
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Kritik aussetzt, mag bessere Gründe dafür ha­
ben als unsere Vorfahren.
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